
 

S a t z u n g 

über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

in der Gemeinde Edewecht 
 
Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) i.V.m. den §§ 6 und 83 der Niedersäch-
sischen Gemeindeordnung (NGO) i. d. F. vom 22. August 1996 (Nds. GVBl. S. 382 ), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Februar 2004 (Nds. GVBl. S. 63), hat der Rat 
der Gemeinde Edewecht in seiner Sitzung am 14. März 2005 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 

Erhebung des Erschließungsbeitrages 
 
Die Gemeinde Edewecht erhebt Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches (§§ 127 ff.) sowie nach Maßgabe dieser Satzung. 
 

§ 2 

Art und Umfang der Erschließungsanlagen 
 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 
 

1.  Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen, 
ausgenommen solche in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in 
Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, großflächige Handels-
betriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und Hafengebiet, an denen eine 
Bebauung zulässig ist, 

 

a) bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie beidseitig 
und mit einer Breite bis zu 9 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 

 

b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 15 m, wenn sie beid-
seitig und mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 

 

c) mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 18 m, wenn sie beid-
seitig und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 

 

2. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen 
in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der 
Nutzungsart: Einkaufszentren, großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Aus-
stellungs-, Kongress- und Hafengebiet, mit einer Breite bis zu 18 m, wenn 
eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung beidseitig zulässig ist und mit 
einer Breite bis zu 13 m, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung 
einseitig zulässig ist, 

 

3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z. B. Fußwege, 
Wohnwege) mit einer Breite bis zu 5 m, 

 

4. Sammelstraßen mit einer Breite bis zu 18 m, 
 

5. Parkflächen, 
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 

sind, bis zu einer weiteren Breite von 6 m, 
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b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 
4, aber nach städte-baulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu 
deren Erschließung notwendig sind (selbständige Parkflächen), bis zu 15 
% der Fläche der erschlossenen Grundstücke, 

 

6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, 
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 sind, 

bis zu einer weiteren Breite von 6 m 
 

b) die nicht Bestandteil der Verkehsanlagen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 
4, aber nach städte-baulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu 
deren Erschließung notwendig sind (selbständige Grünanlagen), bis zu 15 
% der Fläche der erschlossenen Grundstücke, 

 
(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern sich die in § 2 

Abs. 1 Nr. 1,2 und 4 angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber um 8 
m. Das gleiche gilt für den Bereich der Einmündung in andere bzw. Kreuzungen 
mit anderen Erschließungsanlagen. 

 
(3) Ergeben sich nach § 2 Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für die ge-

samte Verkehrsanlage die größte Breite. Bei unbeplanten Gebieten richtet sich 
die Bestimmung der Gebietsart gemäß § 2 Abs. 1 nach dem überwiegenden 
Charakter der vorhandenen Bebauung. 

 
(4) Die in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten. 
 

§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 
 
Der beitragsfähige Aufwand (§ 2) wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
Hierzu zählen die Kosten 
 

1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten  und Erwerbsneben-
kosten) der für die Erschließungsanlagen benötigten Grundflächen; dazu 
gehören auch der Wert der von der Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen 
bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung; 

 

2. für die Freilegung, 
 

3. für die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich des Unter-
baues, der Befestigung der Oberfläche sowie notwendiger Erhöhungen oder 
Vertiefungen, 

 

4. für die Herstellung der Rinnen sowie der Randsteine, 
 

5. für Radwege mit Schmutzstreifen, 
 

6. für die Gehwege, 
 

7. für die Beleuchtungseinrichtungen, 
 

8. für die Entwässerung der Erschließungsanlage, 
 

9. für die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
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10. für den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 
 

11. für die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen, 
 

12. für die erstmalige Herstellung von Parkflächen, 
 

13. für die Herrichtung der Grünanlagen, 
 

14. für Anlagen zum Schutze von Baugebieten gegen Schall- und 
Umwelteinwirkungen in Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 

 

15. der Fremdfinanzierung, 
 

16. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige 
Maßnahme bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind, 

 

17. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung. 
 

§ 4 

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 
 
Die Gemeinde trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. Der 
Gemeinderat kann im Einzelfall für bestimmte Maßnahmen einen höheren Anteil der 
Gemeinde festlegen. Ein solcher Abweichungsbeschluss ist als Satzung öffentlich 
bekannt zu machen. 
 

§ 5 

Abrechnungsgebiet 
 
Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grundstücke bilden das Abrech-
nungsgebiet. Wird ein Abschnitt einer Erschließungsanlage oder eine Erschließungs-
einheit abgerechnet, so bilden die von dem Abschnitt der Erschließungsanlage bzw. 
der Erschließungseinheit erschlossenen Grundstücke das Abrechnungsgebiet. 
 

§ 6 

Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 
 
(1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gemäß § 4 reduzierte Erschließungsaufwand 

wird auf die erschlossenen Grundstücke (Abrechnungsgebiet) nach deren 
Flächen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen 
Grundstücke nach Art und Maß berücksichtigt. 

 
(2) Als Grundstücksfläche im Sinne des § 6 Abs. 1 gilt bei Grundstücken, 
 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes 
und mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts-
teiles liegen, die Gesamtfläche des Grundstückes, wenn es baulich, gewerb-
lich oder in vergleichbarer Weise genutzt werden kann; 

 

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich (§ 35 
BauGB) hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn 
für diese darin eine bauliche, gewerbliche oder eine vergleichbare Nutzung 
festgesetzt ist; 
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3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, und bei 
Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, 
die Fläche im Satzungsbereich; 

 

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
besteht und die nicht unter § 6 Abs. 2 Nr. 6 fallen, 

 

a) wenn sie insgesamt innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles liegen, die Gesamtfläche des Grundstückes, 

 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und 
teilweise im Außenbereich liegen, die Fläche des Grundstückes 
zwischen der Erschließungsanlage und einer Linie, die in einem gleich-
mäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft; bei Grundstücken, die nicht 
an die Erschließungsanlage angrenzen oder lediglich durch einen zum 
Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche 
zwischen der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseite 
und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr 
verläuft; 

 

5. die über die sich nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 4 Buchst. b) ergebenden 
Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen 
der Erschließungsanlage bzw. im Fall von § 6 Abs. 2 Nr. 4 Buchst. b) der der 
Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, 
die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebau-
ung oder gewerblichen Nutzung entspricht; 

 

6. die nicht baulich oder gewerblich, sondern in vergleichbarer Weise (z.B. 
Dauerkleingärten, Freibäder, Friedhöfe, Sportanlagen) nutzbar sind oder 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt werden, 
die Gesamtfläche des Grundstücks. 

 
(3) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Fläche 

nach Abs. 2 vervielfacht mit: 
 

a) 1,00 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss, 
 

b) 1,25 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen, 
 

c) 1,50 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen, 
 

d) 1,75 bei einer Bebaubarkeit mit vier oder fünf Vollgeschossen, 
 

e) 2,00 bei einer Bebaubarkeit mit mehr als sechs Vollgeschossen, 
 

f) 0,50 bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nut-
zung vergleichbaren Weise genutzt werden können (z.B. Dauerkleingärten, 
Freibäder, Friedhöfe, Sportanlagen) sowie bei Gemeinbedarfs- oder Grün-
flächengrundstücken, die auf Grund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur 
zu einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. 
überdeckt sind. 

 
(4) Als Vollgeschosse gelten alle Geschosse, die nach der Niedersächsischen Bau-

ordnung (NBauO) Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als ein-
geschossige Gebäude behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheit 
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des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss im Sinne der NBauO, so werden bei 
gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei 
allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m 
Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. 
 

(5) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 6Abs. 2 
bestimmten Flächen – bei Grundstücken, 

 

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen 
(§ 6 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2) 

 

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse; 

 

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 
baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und 
Sondergebieten im Sinne von § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 
geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, 

 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die 
Höhe der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl fest-
gesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, 

 

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage er-
richtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungs-
ebene, 

 

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festge-
setzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 

 

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festge-
setzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen, 

 

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch 
die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, 
der in der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tat-
sächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach Buchst. a) - 
c). 

 

Ergeben sich bei den Berechnungen nach den Buchst. b) oder c) Bruch-
zahlen, so sind diese kaufmännisch auf volle Zahlen auf- bzw. abzurunden. 
 

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach §6 Abs. 5 Nr. 1 Buchst. a) bzw. 
Buchst. d) - g) oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassen-
zahl nach §6 Abs. 5 Nr. 1 Buchst. b) bzw. c) überschritten wird, die tat-
sächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tat-
sächlich vorhandenen Bebauungsergebenden Berechnungswerte nach § 6 
Abs. 5 Nr. 1 Buchst. b) bzw. c); 

 

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb 
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 bis 
Nr. 5), wenn sie 
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a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-
schosse, 
 

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vor-
handenen Vollgeschosse. 

 
(6) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in § 6 

Abs. 3 festgesetzten Faktoren um 0,5 erhöht 
 

a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- 
und Industriegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufs-
zentren, großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress- 
und Hafengebiet; 

 

b) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebau-
ungsplan eine Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genannten Gebieten 
vorhanden oder zulässig ist; 

 

c) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b) be-
zeichneten Gebiete, die gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise (z. B. 
Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder 
Schulgebäude) genutzt werden, wenn diese Nutzung überwiegt. Liegt eine 
derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusätzlich zur Bebauung vor, gilt die 
tatsächliche so genutzte Fläche. 

 

Die vorstehenden Regelungen gelten nicht bei der Abrechnung von 
selbständigen Grünanlagen. 

 

§ 6 a 

Eckgrundstücksvergünstigung 
 
(1) Für überwiegend Wohnzwecken dienende Grundstücke, die von mehr als einer 

vollständig in der Baulast der Gemeinde stehenden Erschließungsanlage im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 erschlossen werden, ist die Grundstücksfläche nach 
§ 6 Abs. 2 bei der Verteilung des umlagefähigen Aufwandes für jede Er-
schließungsanlage nur mit zwei Dritteln anzusetzen. 

 
(2) Eine Ermäßigung nach § 6a Abs. 1 ist nicht zu gewähren, 
 

a) wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage entsteht 
oder entstanden ist, 

 

b) soweit die Ermäßigung dazu führen würde, dass sich der Beitrag für die 
anderen nicht mehrfach erschlossenen Grundstücke im Abrechnungsgebiet 
um mehr als 50 v. H. erhöht, 

 

c) für die Flächen der Grundstücke, die die durchschnittliche Grundstücksfläche 
der nicht mehrfach erschlossenen Grundstücke im Abrechnungsgebiet 
übersteigt, 

 

d) für die Flächen der Grundstücke zwischen zwei Erschließungsanlagen, für 
die nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 Erschließungsbeiträge nicht mehrfach 
erhoben werden. 
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§ 7 

Kostenspaltung 
 
(1) Der Erschließungsbeitrag kann für 
 

1. den Grunderwerb 
 

2. die Freilegung 
 

3. die Fahrbahn, auch Richtungsfahrbahnen 
 

4. die Radwege, zusammen oder einzeln 
 

5. die Gehwege, zusammen oder einzeln 
 

6. die Parkflächen 
 

7. die Grünanlagen 
 

8. die Beleuchtungsanlagen 
 

9. die Entwässerungsanlagen 
 

10. die Mischflächen 
 

gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, sobald die 
Maßnahme, deren Aufwand durch Teilbeträge gedeckt werden soll, abge-
schlossen worden ist. Über die Anwendung der Kostenspaltung entscheidet die 
Gemeinde im Einzelfall. 

 
(2) Mischflächen im Sinne von § 7 Abs. 1 Ziffer 10 sind solche Flächen, die inner-

halb der Straßenbegrenzungslinien Funktionen der in den § 7 Abs. 1 Ziffern 3 bis 
7 genannten Teileinrichtungen miteinander kombinieren und bei der Gliederung 
der Erschließungsanlage ganz und teilweise auf eine Funktionstrennung ver-
zichten. 

 

§ 8 

Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 
 
(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrs-

anlagen, Sammelstraßen und selbständige Parkflächen sind endgültig herge-
stellt, wenn 

 

a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und sie an eine dem 
öffentlichen Verkehr gewidmete Straße angeschlossen sind, 

 

b) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen ver-
fügen. 

 

Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm. 
 

(2) Die flächenmäßigen Bestandteile sind endgültig hergestellt, wenn 
 

a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem 
Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster, Teer 
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aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher 
Bauweise bestehen; 

 

b) Unselbständige und selbständige Parkflächen eine Befestigung auf trag-
fähigem Unter-bau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster, 
Rasengittersteinen, Teer aufweisen; die Decke kann auch aus einem 
ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen; 

 

c) Unselbständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind; 
 

d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a) herge-
stellt und die unbefestigten Teile gemäß Buchstabe c) gestaltet sind. 

 
(3) Selbständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im 

Eigentum der Gemeinde stehen und gärtnerisch gestaltet sind. 
 

(4) Der Rat kann im Einzelfall die Bestandteile und Herstellungsmerkmale der Er-
schließungsanlagen abweichend von § 8 Abs. 1 und 2 festlegen. Ein solcher Ab-
weichungsbeschluss ist als Satzung öffentlich bekanntzumachen. 

 

§ 9 

Immissionsschutzanlagen 
 
Art, Umfang, Verteilungsmaßstab und Herstellungsmerkmale von Anlagen zum 
Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutz-gesetzes werden durch ergänzende Satzung im Einzelfall 
geregelt. 
 

§ 10 

Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag 
 
(1) Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem 

Umfang entstanden ist, kann die Gemeinde Vorausleistungen auf den Er-
schließungsbeitrag verlangen, wenn ein Bauvorhaben auf dem Grundstück ge-
nehmigt wird oder wenn mit der Herstellung der Erschließungsanlagen begonnen 
worden ist. 

 
(2) Die Vorausleistung soll die voraussichtliche Höhe des Erschließungsbeitrages 

nicht übersteigen. Sie lässt das Recht der Gemeinde auf Erhebung des E-
rschließungsbeitrages nach seiner Entstehung unberührt. Die Vorausleistung ist 
mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Voraus-
leistende nicht beitragspflichtig ist.  

 
(3) Die Vorausleistung wird durch Vorausleistungsbescheid erhoben. 
 



 9 

§ 11 1 

Ablösung des Erschließungsbeitrages 
 
(1) Der Erschließungsbeitrag kann vor Entstehen der Beitragspflicht vertraglich ab-

gelöst werden. Der Ablösebetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe 
des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Erschließungsbeitrages. 

 
(2) Durch die Zahlung des Ablösebetrages wird die Beitragspflicht endgültig 

abgegolten. 
 

§ 12 

Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 5. September 

1988 außer Kraft. 
 
Edewecht, den 30. Mai 2005 
 

GEMEINDE EDEWECHT 
 
 

L a u s c h 
 
 
Satzung  vom 14.03.2005 Amtsblatt für den Landkreis 

Ammerland 2005, Seite 83 ff 
 
1. Änderung  vom 12.10.2015,  Amtsblatt für den Landkreis 

Ammerland 2015, Seite 123 

                                                 
1 geändert durch 1. Änderungssatzung 
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